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Gesetz 
zur Änderung 

des Landesbankgesetzes

Der Landtag hat am 13. Juli 2010 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Das Landesbankgesetz vom 11. November 1998 (GBl.
S. 589), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2009
(GBl. S. 156), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte „zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben und zur Wahrnehmung ihrer
Geschäfte“ gestrichen.

b) Absatz 6 a wird aufgehoben.

2. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6

Organe

(1) Organe der Landesbank sind die Hauptversamm-
lung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Vor-
stands sind zur Verschwiegenheit verpflichtet; das
Nähere regelt die Satzung.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „unter Beachtung ihres öffentlichen
Auftrags“ werden gestrichen.

b) Es wird folgender Satz angefügt: „Die der Landes-
bank obliegenden Aufgaben sind dabei auch zu
berücksichtigen.“

4. Die §§ 8 bis 11 erhalten folgende Fassung:

„§ 8

Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung besteht aus den Trägern.
Diese üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der
Landesbank in der Hauptversammlung aus, soweit
dieses Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestim-
men. Die Träger werden in der Hauptversammlung
durch eine oder mehrere Personen vertreten. Jeder
Träger kann die Einberufung der Hauptversammlung
verlangen. Das Nähere regelt die Satzung.

(2) Die Hauptversammlung beschließt in den in die-
sem Gesetz und in der Satzung ausdrücklich bestimm-
ten Fällen, namentlich über

1. die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats, die
nicht von den Beschäftigten gewählt werden, sowie
die Bestätigung der Vertreter der Beschäftigten im
Aufsichtsrat;

2. die Verwendung des Bilanzgewinns;

3. die Entlastung der Aufsichtsrats- und der Vor-
standsmitglieder;

4. die Bestellung des Abschlussprüfers und des Prü-
fers nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes;

5. die Satzungen der Landesbank und deren Änderungen;

6. die Festsetzung und Änderung des Stammkapitals,
die Ausgabe von Genussrechten und die Gewäh -
rung von stillen Beteiligungen;

7. die Zustimmung zu Unternehmensverträgen im
Sinne von §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes;

8. die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie
die Aufwandsentschädigung der Beiräte.

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen
der einfachen Stimmenmehrheit, soweit nicht dieses
Gesetz oder die Satzung eine andere Mehrheit oder
weitere Erfordernisse bestimmen.
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(4) Die Stimmrechte stehen den Trägern nach dem
Verhältnis ihrer Anteile am Stammkapital zu. Das
Nähere regelt die Satzung.

(5) Durch die Entlastung billigt die Hauptversamm-
lung die Verwaltung der Landesbank durch die Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats. Die Ent-
lastung enthält keinen Verzicht auf Ersatzansprüche.

§ 9

Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern, die
nach diesem Gesetz und der Satzung bestellt und ab-
berufen werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wer-
den von der Hauptversammlung gewählt, soweit sie
nicht als Vertreter der Beschäftigten nach § 10 zu
wählen sind und soweit sich aus § 19 Abs. 1 dieses
Gesetzes nichts anderes ergibt. Sieben der von der
Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglie-
der müssen unabhängig sein. Jeder Träger hat das
Recht, Wahlvorschläge zu unterbreiten. Das Nähere
regelt die Satzung.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats müssen zuverläs-
sig sein und die zur Wahrnehmung der Kontrollfunk -
tion erforderliche Sachkunde zur Beurteilung und
Über wachung der Geschäfte, die die Landesbank be-
treibt, besitzen. Sie sind an Weisungen nicht gebun-
den. Sie haben ihre Tätigkeit uneigennützig und ver-
antwortungsbewusst auszuüben.

(3) Aufsichtsratsmitglieder können vor Ablauf ihrer
Amtszeit von der Hauptversammlung mit einer Mehr-
heit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen abbe-
rufen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied ist auf Antrag
des Aufsichtsrats oder eines Trägers durch die Haupt-
versammlung abzuberufen, wenn in seiner Person ein
wichtiger Grund vorliegt. 

(4) Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss
über Sachverstand in Rechnungslegung oder Ab-
schlussprüfung verfügen.

(5) Aufsichtsratsmitglieder können nicht für längere
Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung
bestellt werden, die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, wird nicht mitgerechnet. § 19 dieses Gesetzes
bleibt unberührt.

§ 10

Beschäftigtenvertreter im Aufsichtsrat

Sieben Mitglieder des Aufsichtsrats werden als Vertre-
ter der Beschäftigten im Aufsichtsrat von den Beschäf-
tigten der Landesbank gewählt und von der Hauptver-
sammlung durch Wahl bestätigt, soweit in § 19 Abs. 1

dieses Gesetzes nichts anderes geregelt ist. Für die zu
besetzenden Sitze wird die dreifache Zahl von Be-
schäftigtenvertretern gewählt. Die Wahl erfolgt in ent-
sprechender Anwendung des § 16 Abs. 1 Sätze 1, 3, 5
und 6, Abs. 2, 3 und 4 Sätze 1, 2 und 4, Abs. 5 des
Sparkassengesetzes für Baden-Württemberg sowie der
Sparkassenwahlordnung mit der Maßgabe, dass

1. in § 16 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des Spar-
kassengesetzes für Baden-Württemberg das Dop-
pelte der nach Satz 2 zu wählenden Beschäftigten-
vertreter zugrunde zu legen ist,

2. jeder Wahlberechtigte 21 Stimmen hat und

3. der Personalrat oder im Falle des § 9 Abs. 2 des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes (LPVG) der Ge -
samt personalrat der Landesbank spätestens zwölf
Wochen vor Ablauf der Amtszeit mindestens drei
wahlberechtigte Beschäftigte als Wahlvorstand und
je einen von ihnen als Vorsitzenden und als dessen
Stellvertreter bestellt.

Wählbar sind Beschäftigte, die am Wahltag die
Staats angehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Euro -
päischen Union besitzen; im Übrigen gilt für die
Wählbarkeit § 12 Abs. 1 und 2 LPVG entsprechend.
Bei Verlust der Wählbarkeit scheidet der Beschäftig-
tenvertreter aus dem Aufsichtsrat aus.

§ 11

Aufgaben des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu
überwachen. Ihm obliegt die Bestellung, Abberufung,
Anstellung und Entlassung der Mitglieder des Vor-
stands und deren Stellvertreter sowie die Bestellung
und Abberufung des Vorsitzenden und der stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Vorstands. Der Aufsichtsrat
vertritt die Landesbank gegenüber dem Vorstand. Der
Aufsichtsrat wählt einen Vorsitzenden und einen stell-
vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats, soweit
sich aus § 19 Abs. 1 dieses Gesetzes nichts anderes er-
gibt.

(2) Der Aufsichtsrat beschließt über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses;

2. die Einrichtung von Ausschüssen des Aufsichts-
rats, deren Zusammensetzung und Entscheidungs-
und Vertretungsbefugnisse sowie deren Vorsitzen-
de und deren Stellvertreter; weitere Einzelheiten
bestimmt die Satzung; 

3. die Geschäftsordnung des Vorstands und die Zu-
stimmung zu der vom Vorstand vorgeschlagenen
Geschäftsverteilung;

4. die Beauftragung des Abschlussprüfers und des
Prüfers nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes;
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5. die Zustimmung zu den in der Satzung als zustim-
mungsbedürftig vorgesehenen Maßnahmen und Ge -
schäften; 

6. die ihm in der Satzung zugewiesenen sonstigen
Aufgaben.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit).
Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(4) Der Aufsichtsrat überwacht den Rechnungsle-
gungsprozess, die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems, des internen Revisionssystems und des Risi-
komanagementsystems sowie die Prüfung des Jahres-
und des Konzernabschlusses. Er überwacht und über-
prüft die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, insbe-
sondere die von diesem für die Landesbank neben der
Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen.

(5) Der Abschlussprüfer berichtet dem Aufsichtsrat
über die wichtigsten bei der Abschlussprüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse, insbesondere über wesent -
liche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rech-
nungslegungsprozesses. Er erklärt gegenüber dem
Aufsichtsrat jährlich schriftlich seine Unabhängigkeit
von der Landesbank, informiert den Aufsichtsrat jähr-
lich über die von ihm gegenüber der Landesbank
neben der Prüfung erbrachten zusätzlichen Leistungen
und erörtert mit dem Aufsichtsrat die Risiken für seine
Unabhängigkeit sowie die von ihm dokumentierten
Schutzmaßnahmen zur Minderung dieser Risiken.

(6) Die Satzung oder der Aufsichtsrat kann bestim-
men, dass für die Aufgaben nach Absatz 4 und 5 an
die Stelle des Aufsichtsrats ein Prüfungsausschuss
tritt, dessen Mitglieder aus der Mitte des Aufsichtsrats
bestellt werden und dem mindestens ein Mitglied nach
§ 9 Abs. 4 angehören muss.“

5. In § 12 Abs. 2 Halbsatz 1 werden die Worte „die Trä-
gerversammlung“ durch die Worte „den Aufsichtsrat“
ersetzt.

6. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Vorstand leitet die Landesbank in eigener
Verantwortung, im Rahmen der Gesetze und im Un-
ternehmensinteresse. Er führt die Geschäfte der Lan-
desbank und vertritt sie. Das Nähere regelt die Sat-
zung.“

7. § 19 erhält folgende Fassung: 

„§ 19

Neubildung von Hauptversammlung 
und Aufsichtsrat

(1) Spätestens innerhalb eines Monats nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes ist der erste Aufsichtsrat mit einer

Amtszeit von höchstens fünf Jahren zu bilden. Für
dessen Zusammensetzung gilt:

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von den
Trägern entsandt, soweit sie nicht als Aufsichts-
ratsmitglieder der Beschäftigten zu wählen sind.
Dabei gilt: Das Land entsendet fünf, der Verband
fünf und die Stadt drei Mitglieder in den Auf-
sichtsrat. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats wird
von Land, Verband und Stadt einvernehmlich ent-
sandt. Sieben der Mitglieder des Aufsichtsrats,
darunter der Vorsitzende, müssen unabhängig
sein. Für die Abberufung gilt § 9 Abs. 3. Der je-
weilige Träger hat das Recht, im Falle einer Ab -
berufung oder eines anderweitigen Ausscheidens
eines entsandten Mitglieds für die restliche Dauer
der ersten Amtszeit ein anderes Mitglied zu ent-
senden; im Falle der Abberufung oder des ander-
weitigen Ausscheidens des Aufsichtsratsvorsit-
zenden steht dieses Recht Land, Verband und
Stadt einvernehmlich zu.

2. Die von der Trägerversammlung durch Wahl be-
stätigten Beschäftigtenvertreter im Verwaltungs-
rat, die in der letzten Wahl der Beschäftigtenver-
treter durch die Mitarbeiter der Landesbank im
Wege der Verhältniswahl nach D’Hondt die sie-
ben ersten Plätze erreicht haben, vertreten die Be-
schäftigten im Aufsichtsrat. Im Falle der Abberu-
fung oder des anderweitigen Ausscheidens eines
Beschäftigtenvertreters rückt der Beschäftigte
nach, der bei der letzten Wahl der Beschäftigten-
vertreter nach Satz 1 den jeweils nächstfolgenden
Platz erreicht hat. 

(2) Sobald die Aufsichtsratsmitglieder nach Abs. 1
Satz 2 bestimmt sind, in jedem Fall aber vor dem 
31. Dezember 2010, hat die konstituierende Auf-
sichtsratssitzung stattzufinden, die der Vorsitzende
des Verwaltungsrats einberuft. Unter seiner Leitung
sind in der konstituierenden Sitzung aus der Mitte des
Aufsichtsrats auf Vorschlag der Träger der Stellver-
treter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen
sowie ein Präsidialausschuss, ein Prüfungsausschuss
und ein Risikoausschuss zu bilden. 

(3) Mit der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats
tritt die Hauptversammlung an die Stelle der Träger-
versammlung. Zugleich endet die Tätigkeit der Ver-
treter der Träger in der Trägerversammlung, des Vor-
sitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden der
Trägerversammlung. Mit der konstituierenden Sitzung
des Aufsichtsrats treten ferner der Aufsichtsrat und
die von ihm gebildeten Ausschüsse an die Stelle des
Verwaltungsrats und dessen Ausschüsse. Zugleich
endet die Tätigkeit der Mitglieder des Verwaltungs-
rats.“

8. Die §§ 20 bis 23 werden aufgehoben.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 6658

4

Artikel 2

Neubekanntmachung

Das Finanzministerium kann den Wortlaut des Landes-
bankgesetzes in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung
geltenden Fassung mit neuer Paragrafenfolge bekannt
machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts beseitigen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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